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Amtlicher Teil.
n die Herreu Kürgermeister derjenige« Gemeinde«,

m 1 weiche Weizenschrot bestellt haben.
oöe' w Die bis heute im Gesamtbeträge von 1712 Zentner eiugegan-
'ü* « en Bestellungen sind teilweise ausgeführt, der Rest befindet sich
»er Ge-^ 3jcrlflbunfl. Der Zentner kostet ohne Sack eruschl. Lagergeld

_ -̂ 60 Mk . Die Säcke sind sofort frachtfrei an daS Lagerhaus
™ ®»l'r Landwirtschaftl.-Zevtral-Dailehnskasie für Deutschland in Cam-

>n!,n,sfi ^ rückzusenden. Der Betrag für das Weizenschrot ist lt . nach-
" ender Liste baldmöglichst an das Postscheckkonto 7927 in Frank-

1 a. M. für die Kreiskommunalkasse Westerburg einzuzahlen.
Westerburg , den 24. Dezember 1915.

Der Korfttzende des Areisansfchuff- -
de« Kreises Westerburg.
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i Geldstü

s. 3 Satz>

iiungea

Ztr. Mk. Pf. Ztr. Mk. Ps.

102 1591 20 25 Neustadt 72 1123 20
136 2121 60 26 Niederahr 10 156 —

2 31 20 27 Niedererbach 10 156 —

30 468 00 28 Niederroßbach 60 936 —

6 93 60 29 N. Möhrend. 42 655 20
24 374 40 30 Nomborn 16 249 60
20 312 — 31 Oberahr 4 62 40
64 998 40 32 Obererbach 19 296 40
47 733 20 33 Oberroßbach 68 1060 80
82 1279 20 34 Obersain 6 93 60
22 343 20 35 Pütschbach 10 156 —

4 62 40 36 Rede 78 >2,6 —

12 187 20 37 Rennerod 152 237! 20
2 81 20 38 Ruppach 62 967 20

16 249 60 39 Salz 4 62 40
44 686 40 40 Salzburg 48 748 80
28 436 80 41 Seck 30 468 —

32 499 20 42 Steinefrenz 72 1123 20
18 280 80 43 WaigandSh. 28 436 80
10 156 — 44 Waldmühlen 44 686 40
20 312 — 45 Wallmerod 10 156 —

60 936 — 46 Wengenroth 2 31 20
4 62 40 47 W llmenrvö 12 187 20

66 1029 60 48 Zehnh. b. R. 2 31 20
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Vorschrift

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Landwirtschaftliche Zentral-DallehnSkssse Frankfu' t a.

hat mir 65 Zentner BuSputzgerste aus einer Brauerei als « e-
Ä-Ifntter angeboren. Etwaige Bestellungen sind mir umgehend
.""^ chen. di die Gerste sonst anderweitig vergeben wird. Der
tre ff kostet 13 Mk. ab Ftanksurt.

, esterburg. den 24. Dezember 1915.
dieser gjer Morsttzende des Sebtiovsvorstanbes

des Kreises Westerburg.
M.s-„7^ dte Herren Kürgermeister de« Kreises.

i « einer Verfügung vom 3. Sept . 1915 betr.
L' h* 1 sion w'ld hiermit wiederholt in Erinnerung gebracht
o Dogen deren Erledigung bestimmt erwartet,

bürg , den 21. Dezember 1915.
i Der Vorsitzende des Kreisausfchusies

oDer1 des Kreise» Westerburg.

An die Herren Bürgermeister des Kreises
Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 6. 10. 1902

Kreisblotl Nr 82 weise ich Sie hiermit an, pünktlich bis zum
5 . Januar 1916 das Verzeichnis über die im Jahre 1915 aus¬
gestellten Quittungskarten B nach den mit meiner Verfügung vom
20. Jult 1907 Kreisbl. Nr. 61 abgedruckten Muster einzureichen-

Fehlanzeige nicht erforderlich.
Westerburg, den 20. Dezember 1915.

Ner Kandrat.
ES ist mehifach festgestcllt worden, daß die elektrische« Lei-

tuogSanlagen im Kreise mutwillig beschädigt werde«, vor allem die
Porzellauisolatoren und die Warnungsschilder der Leitungsmasten.

ES wird nachdrücklich darauf hingewiesen» daß durch solche
Beschädigungen die Sicherheit deS Betriebes und Leben und Gesund¬
heit aller mit den LeitungSanlagen in Berührung kommenden Per¬
sonen ernstlich gefährdet wird, daher liegt eS im eigenen Interesse
und ist es Pflicht eines Jeden, alle Falle von Beschädigungen und
besonders auch den oder die Täter sofort zur Anzeige zu bringe«,
damit mciteres Unh' il vermieden und der Betrieb wieder gesichert
werden kann.

Die Anzeige ist entweder an die OrtSbehörbe oder televhonisch
an die nächste Geschäftsstelle der Koblenzer Slratzendahn.Gesellschaft
zu richten; letztere vergütet beaijentgen, welcher eisen Täter so zur
Anzeige bringt, daß er zur Verantwortung gezogen werden kan»,
für seine Mühewaltung 2 Mark.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich. iu den Gemeindever¬
sammlungen und bei sonstigen Gelegenheiten zur Beachtung hierauf
aufmerksam zu machen, auch die Herren Lehrer zu bitte «, auf die
Schulkinder iu entsprechender Weise einzuwirke«.

Westerburg, den 13- Dez-mber 1915. Der Aanbrot.
Diejenigen Herren Bürgermeister de» Kreises welche noch mit

der Erledigung meiner Verfügung vom 1. 11. 15. KreiSbl. Nr . 89
betr. Einsendung der Viehbestandsverzcichnisseim Rückstaade stnd,
werden an die sofortige Einsendung erinert.

Westerburg, den 22. Dezember 1915.
Der jondrat.

An die Herren Standesbeamten des KreifeS.
Die zum Gebrauche für daS Jahr 1916 bestimmteo Nebenre-

gister melden Ihnen m>t nächster Post zugehen. Die Nebenregistcr
von 1915 sind nach Jahresichinß vorschristSmäßigabzuschließea Uvd
mir b>S zum 10 Januar 1916 vorzulegen.

Die Herren Standesbeamten haben für die Unterverteilung
und Abführung der Kosten an das LandratSamt bis zum 10. Januar
Sorge zu tragen. Die von den einzelnen Standesbeamten abzu-
führenden Beträge ergeben stch aus der hierunter abgedruckten Ueber-

1 Berod . . . . 1,60 Mk. 10 Nkntershause« . 1,05 Mk.
2 Eminerichenhain . 1.05 „ 11 Neunkirchen . . 1.05 n

3 Gewänden . . . 1.05 „ 12 Niederroßbach. . 1.05 V
4 G' oßholbach . . 0,75 „ 13 Rennerod . . . 1,40 y
5 Hahn . . . . 0.60 „ 14 Salz . . . . 1,05 *
6 Hellenhahn . . - 0,75 „ 15 Seck '. . . . 0.90 9t
7 Hundsange« . . > 1-05 „ 16 Weidenhahn . . 0,90 U
8 « ölbingen . . . 0,90 „ 17 Westerburg . . 1,05 99
9 Meudt . . . . 1,20 „

Westerburg, den 22. Dezember 1915. Her Kaubrut.



A « die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Zahl der zur AuSgabr a « 3 . Januar erforderlichen Brot-

iücher ist wir bis zum 27 . d. MtS . anzuzeige «. Am 5 . Jaouar
ist mir die vo » Ihne « geführte Liste über ausgestellte Mahl « und
Dockscheine n« d über auSgefertigtr Brotbücher , die sämtlich einge¬
tragen sei« müssen , abgeschlossen vorznlege «.

Weftertmr - , den 21. Dezember 1915.
Der Uorfttzende de» Arei «aa »sch« sse*

»es Kreises Westerburg.

Bekanntmachung
über » e« Perkehr « it Satter . Vom 8. Dezember 1315.

Der BundeSrat hat auf Grund de» § 3 des G ' setzes über die
Ermächtigung des BnodeSrot » zu wirtschaftlichen Maßnahmen us« .
vom 4 . August 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord-
«uug erlassen:

8 1.
Unternehmer von Molkereien , die iv Jahre 1914 mindesten-

500000 Liter Milch oder eine entsprechende Menge Rahm verarbei¬
tet haben , sind verpflichtet , monatlich bi« zu 15 vom Hundert der
im Vormonate hergestellteu Buttermenge der Zentral .E 'nkaufSgesell-
schaft « . b . H . iu Berlin » ach Maßgabe der §8 2 ff . zu überlassen.

Bei der Berechnung der Menge , von der bis zu 15 vom Hun¬
dert »« überlassen sind , sind von der im Bormonate hergestellteu
Menge die Menge » abzuziehen , die im lausenden Monat ans Grund
von Verträgen an die Heeresverwaltungen und die Marineverwaltung
zu liefern stad.

8 2.
Die i« § 1 bezeichneten Unternehmer habe« am ersten Tage

jedes Monats der Zentral -EinkaufSgesellschsft anzngeben:
1 . wieviel Butter in ihrem Betriebe während deS Vormonats

hergeflellt worden ist;
2 . wieviel Lutter sie am erste« Tage deS laufende » MouatS

vorrätig haben;
3 . wltviel Butter sie auf Grund der bestehenden Verträge im

laufenden Monat zu liefern habe « und an wen.
Die Zentral -EmkaufSaesillschaft bot mit möglichster Beschleu¬

nigung zu erklären , welche Buttermengen ste »ach § 1 i, Anspruch
nimmt . Seht ihre Erklärung dem Unternehmer nicht spätestens am
12 . deS Monats zu, so erlischt die Lieferung - Pflicht für diesen Monat.

Die Unternehmer haben die angeforderle » Mengen nach Wet.
su« g der Zentral -ElnkaufSgesellschaft an die von ihr bezeichnete
Stelle zu versenden . Weigert sich »er Unternehmer , der Weisung
nachzukomme », so kann die zuständige Behörde de» Versand ans
seine Koste« mit Mitteln sei«eS Betriebs durch eisen Dritten vor-
»ehme « lassen.

8 3.
Die Zentral -EinkaufSgesellschaft soll zunächst nur solche But.

termengen in Anspruch nehmen , über die der Unternehmer noch keine
LteferungSverträge abgeschlossen bat . Ist die Zentral -EinkaufS-
gesellschaft genötigt , auf Butter zurückzugreifen »über die Lieferungs-
»erträge abgeschlossen sind, so sind die Unternehmer berechtigt , ihre
LieserungSverpfllchtungeo aus bestehenden Beiträgen mit Ausnahme
der mit den Heeresverwaltungen und der Mariueverwerwaltung ge-
fd>Ioffenen Verträge insoweit verhältnismäßig zu kürzen, als eS zur
Erfüllung ihrer LieferungSpfl,cht gegenüber der Zentral -EinkaufS-
gesellschaft erforderlich ist.

8
Sind Molkereien zu gemeinsamer Verwertung der Butter zu-

sammeugeschlossk», so staden die Vorschriften der 88 1 bis 3 nicht
auf die einzelnen Molkereien , sonder « auf ihre Verbände (Genoffen-
schaften , Gesellschaften usw ) mit der Maßgabe Anwendung , daß
die t« § 2 vorgesehene Meldung am dritten Tage jedes MosalS
zu erfolgen hat.

8 5.
Die Zentral -EinkaufS -Scsellschaft hat für die nach 8 2 ver¬

saute Bnlter einen angemessenen UkbernahnepreiS zu zahlen . Dieser
darf de, Grundpreis , der für den Ort der Niederlassung deS in
Anspruch genommene « Unternehmers gilt , nicht übersteigen . Die
Kosten der Beförderung trägt der Unternehmer . Eine Vergütung
hierfür darf ibm nur bis zur Höhe de« Betrages gewährt werden,
«m de» der UebernahmepreiS hinter dem Grundpreis deS OrteS
znrückdleibt , nach dem die Butter gemäß der Weisung der Zeutral-
EiukaufSgesellschaft von dem Unternehmer zu versenden ist.

Ist der Unternehmer mit dem ihm von der Zentral Einkaufs-
gesellschaft gebotenen Preise oder der Frochtvergülung nicht einver¬
standen , so entscheidet darüber ein Schiedsgericht endgültig ; eS be¬
stimmt . wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.
Der Unternehmer hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung
deS UebernahmepreiscS zu liefern , die Zentral -Linkaaf - gesellschaft
hat de« von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahle « .

DaS Nähere über das Schiedsgericht bestimmt der Reichs¬
kanzler.

8 6.
Die Zentral -EinkaufSgesellschafft bars die Lutter n«r an Ge-

«einde » oder a , die vom Reichskanzler bestimmten Stellen » ach
de« Weisungen de- Reichskanzler « adgeben.

8 7.
Das im § 5 Abs. 8 bezeichnete Schiedsgericht entscheid,

gültig über St >eitigkeiten , die sich bei Durchführung dieser
ordaung zwischen Unternehmer , Zentral - EinkaufSgesellschast uv
Werber ergebe « .

8 8. '
Die Gemeinden find berechtigt « «» auf Anordnung der Le

zentralbehörden verpflichtet , den B -rkehr und den Verbrauch
Butter in ihrem Bezirke zu regeln , insbesondere zu bestimme«
Butter gewerbsmäßig nur an Personen oder Unternehmer ai
werden darf , die sich im Besitze von Butterkarten befinden . Sie k
für Butter , die über Höchstpreis verkauft wird , besondere B
karten auSaeben und die andere Butter vorzugsweise ver min
mittelten Bevölkerung zuführev.

Die Gemeinden sind berechtigt und auf Anordnung der L«
zentralbehörden verpfl 'chtet, diese Regelung auf Buttersch
Margarine , Kuvstspeisesett sowie auf tierische und pflanzliche
und Fette aller Art auSzudehnen.

Die Bestimmungen finden keine Anwendung gegenüber
Heeresverwaltungen , der Marineverwaltung und venjenigeu
fönen , die von diesen Berwalkungen mit Butter versorgt w

8 9.
Die zuständige Behörde kann Geschäfte schließen, deren

Haber oder Betriebsleiter sich in Befolgung der Pflichten , di
durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen AuSführu,
stimmungen auferlegt sind, unzuverlässig erweist.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig . Ueber di
schverde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Beschwerde bewirkt keine,, Aufschub.

-8 10.
Die Befugnisse , die in dieser Verordnung den Gemeinden

tragen sind , stehen auch Kommunalverbändeo sowie Beietnig
von Kommunalverbänden . Gemeinden «nd Gutsbezirke « zu.

Die LandeSzentralbehörde « können Kummunalverbände,
meinden und «'>utSbezirke zur Pegelung des Verkehrs „ nd
brauch - von Butter vereinigen und ihnen die Befugnisse der
meinden übertragen oder die Regelung selbst vornehme « .

Soweit der Verkehr und verbrauch für einen größeren
geregelt ist oder wird , ruhen die B ' rpflichtunge « und B fr
der zu dem Bezirke gehöreodeu Kommunaloerbände , Gemeinde
GutSbezirke.

§ 11.
Die LandeSzentralbehörde « erlassen die Bestimmungen

Ausführung dieser Verordnung . Sie können vorschreiben,
iu den §8 8. 10 vorgesehenen Anordnungen anstatt durch diej
meinden und Kommuoalverbäade durch deren Vorstand erf
Sie bestimmen , wer als höhere Verwaltungsbehörde , alszust
Behörde , als Kommunalverband , als Gemeiade oder als Vo
im Sinne dieser Beiordnung anzusehen ist.

8, 12.
In Bundesstaaten , in denen eine allgemeine Regelung!

Verkehrs mit Butter besteht oder eiugeführt wird , kann die La,
zentralbehörde bestimmen , daß an die Stelle der Zeutral -Eiuk!
gesellschaft die LandeSverteilnngSstelle tritt . In diesem Fall«
die LandeSverteilnngSstelle auS der von ihr gemäß §§ 1 fl
überlassenden Buttermenge für den BcdarfsouSgleich innerhalb!
Bezirkes zu sorgen und den Ueberschuß der Zentral - EinkaufS
schaft auf Erfordern zur Verfügung zu stellen . Die Laad
tetlnngsstelle darf auf die Einforderung der ihr von be»
reien gemäß 8 1 zu überlassenden Buttermenge ganz oder tet
nur im Einvernehmen mit der Zeatral -Einlaufsgesellschaft verzi,!
Der Reichskanzler kann bestimmen , wieviel « iudesteaS an die!
tral 'Einkaufsgesellfchaft abzuliefern ist.

Im Falle deS Abs. 1 Satz 1 kann die Laude - zentralbe
an Stelle deS nach 8 5 eingesetzt.' « Schiedsgerichts ein beso»
Schiedsgericht bestellen und das Nähere darüber bestimmen , i
Schiedsgericht entscheidet endgültig über die in § 5, 7 bezeick
Streitigkeiten , die sich zwischen Unternehmer , Laadesoerteilung
und Erwerber ergeben . Ueber Streitigkeiten zwischen der La
verteilungrstelle und der Zeatral - Eiukaufsgesellschafl entscheidet
gültig das nach 8 5 eingesetzte Schiedsgericht.

Im Falle des Abs. 1 Satz 1 trifft au Stelle des Reichskat
die LandeSzentralbehörde die im 8 6 vorgesehenen Auordnung
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8 13.
Mit Gefängnis bik zu sechs Monaten oder mit G

bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft,
1. wer den Verpflichtangen auS 8 2 Abs. 1 oder Abs .̂

zuwiderhandelt;
2 . wer den nach 88 8, 11 Satz 1 erlassenen vestimz

wtdcrhandelt.
8 14.

Der Reichskanzler kann die Rechte und Pflicht»
Verordnung der Zentral -Einkaufsgesellschaft übertrtz
eine andere Stelle übertragen . Er kann die erfoj
gangSbestimmungen treffen.

Der Reichskanzler kan » Ausnahmen von
dieser Verordnung »ulaffe « .
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§ ] 5-' 1916 in Kraft. Der
Die Verordnung tritt am 1. Außerkrafttretens.

Reichskanzler bestimmt den Zeitpnnk. ^ ,, „„
gern », den8. Dezemberu *h««!***. Delbrück.

Der Stellvertreter

Bekanntw 16. Dezember 1915.
über die Bereitung von Kuchens§ 3 des Gesetzes über

Der Bundesrat hat auf Gru.rtscbaf" ichen Maßnahmen
die Ermächtigung des Bnndesrats S - 327) folgende Ver-
usw. vom4. August 1914 (Reichs-
ordnuug erlassen:

Rindere in Bäckereien, Kon«
In gewerblichen Betrieben/rtken aller Art. in Gast-,

dltoreien, Keks-,Zwieback- und K»dtküchen»"d ErfrischungS-
Schank» und SpeisewirtschaftenR Bereitung
räumen, sowie in Veremsräume?" Einkonserven und auf

1. Von Kuchenteig keine § ige Stoffe nicht mehr alS 100
500 Gramm Mehl oder mZucker,
Gramm Fett und 100 Gr°mm Mehl oder mehlartige

2. von Tortenmasse auf 50°"N Eier oder Eierkonserven.
Stoffe nicht mehr als 15̂ 5'?' Zucker,
150 Gramm Fett und l .»uf 500 Gramm Mandeln nicht

3. von Rohmasse für Mokr̂ "vn Makronen auf 500 Gramm
mehr als 150 Gramm Zuck̂ awm Zucker
Rohmasse nicht mehr als « von Backpulver als Trieb,

verwendet werden. Die Lerw?"" $?*fe 'st verboten,
mittel ist gestattet, die VerwcnSerriebenund Räumen dürfen

In den im Abf. 1 genam
nicht bereitet werden

Backivaren in stedendem Mn Mohn,
Backwaren unter Verweist It .. _. r . .
Baumkuchen. i Eiweiß, Fett, Milch oder
Ereme unter Verweudu»

Sahne jeder Art. . .. . . ^ . . . .
Fettstreußel. .halb der genannten Betriebe und
Teige und Massen, die diesen Betrieben und Räumen

Räume hergestellt sind, W
nicht auSgebacken werden̂ 5 2

nung gelten alle Backwaren, zu deren
Im Sinne dieser««btsteile Zucker auf 90 Gewichtsteile

Bereitung mehr als 10* verwendet werden, als Kuchen oder
Mehl oder mehlartiget m tTorten. k dieser Verordnung gelten Butter und

Als Fett im *- Kunstspeisefett sowie tierische und pflanz-
Butie,schmalz, Mar» Art.
liche Fette und Oe § 3

: Polizei und die von der Polizei beauftragten
Die Beamtê sugt, in die Geschäftsräume der dieser Ver-

Sachverständigen*" Personen jederzeit etnzutreten. daselbst
ordnung unterl̂ dmen. Go'chäi Saufzeichmrngen einzusehen und
Besichtigungenr Proben zur Uateisuchung gegen'EmpfangSbe-
nach ihrer Aû *"'
stätigung zu ebmer und die von ihnen bestellten Betriebsleiter

Die^ souen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei
und Aufdocrständigen Auskunft über das Berfahren bei der
und beider Erzeugnisse und über die zur Verarbeitung gelang«
Herstefle, insbesondere auch über deren Menge und Herkunft, zu

§.
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Be¬

richterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen und Geschäfisverhältnisse, welche durch hie
Aussicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten
«nd sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- und Bc-
triebSgeheimrvsse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

8 5
Die Unternehmer habe» einen Abdruck dieser Verordnung in

ihren Verkaufs- und Betriebsräumen auszuhängen.
8 6

Die Vorschriften dieser Verordnung finden auch auf Verbraucher-
Vereinigungen Anwendung.

8 7 „Die Landeszentralbehördenerlassen die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung. Sie können wettergehende Anorv-
liungen zur Beschränkung der Fett-, Eier- und Zuckerverwendung
treffen.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von de» Vorschriften
dieser Verordnung zulaffen.

8 8
- Nit Geldstrafe bis zu einlausendfünfhundert Mark oder mit

Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des 8 1 oder deS§ 3 Abs. 2 zuwider«

handelt;
2. wer der Vorschrift des § 4 zuwider Verschwiegenheiten nicht

beobachtet ober der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts«
oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

I 3.  wer den im§ 5 vorgeschriebeuen AuShang Unterläßt;
4. wer den auf Grund deS§ 7 Abs. 1 erlassene» Bestimmungen

zuwiderhandelt.
I » dem Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nnr auf den

Antrag des Unternehmers, ein.
8 9

Die zuständige Behörde kanu Betriebe schließen, deren Unter¬
nehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten unzuverlässig
zeigen, die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen
AusführungSbestimmungen auferlegt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber die Be«
schwerde entscheidet die höhere BerwaltungSbehörde endgültig. Die
Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 10
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung

auf Keks-, Zwieback-, Honig», Pfeffer- und Lebkuchenfabriken, soweit
sie zu Keks, Zwieback, Honig-. Pfeffer- oder Lebkuchen Getreide oder
Mehl verarbeiten, das ihnen von der Reichsgelreidestelle, von den
Heeresverwaltungen»der der Marineverwaltung geliefert ist.
Sie gelten ferner nicht für Zwieback, der für Rechnung der
Heeresverwaltungen, der Marineverwaltnug oder derVereinSlazarette
der freiwilligen Krankenpflege hergestellt wird.

8 11
Die Vorschriften der Verordnung über die Bereitung von

Bockware in der Fassung vom 31. März 1915 (ReichS-Gesetzbl. S.
204) sowie die Vorschriften in §§ 47 bis 50 der Very' dnung über

. den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915
' vom 28. Juni 1915(ReichS-Gesetzbl. S . 363) bleibe» unberührt.

. § 12
Diese Verordnung tritt mit dem 18. Dezember 1915 in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin , den 17. Dezember 1915.

Der SteUvertr . de» Pci4j«ka »;ler *. Delbrück.
Auf Grund des 8 7 der Verordnung über die Bereitung von

Kuchen vom 16. Dezember 1915 (RGBl. S - 823) bestimme ich im
Einverständnis mit dem Herrn Minister deS Innern:

Zuständige Behörde im Sinne des § 9 dieser Verordnung ist
die OilspoUzeibkhörde, höhere Verwaltungsbehörde der Regierungs-

! Präsident,in Berlin der Oberprästdent.Kerti «, den 17. Dezember 1915.
Der Minister für Handel »«d Gewerbe.

Nrl W. III 1577/10. 15. K. R. A.
Bekanntmachung

betreffend Beschlagnahme,Verwendung «nd Ueränsternng
ven Kakfaser (Inte , Flach», Kamie, enropatscher Hanf
«nd «derseeifcher Hanf) «nd na« Erzeugnisse « an*

Bastfasern. Vom 23. Dezember 1915.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kgl.

Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht
mit dem Bemerken, daß jede Zuwiderhandlung, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, ge¬
mäß den Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24. Juni 1915, 9. Oktober und 25. November 1915
und den Bekanntmachungen über Vorratserhebungen vom 2.
Februar 1915, 3. September 1915 und 81. Oktober 1915 be¬
straft wird*)

8 i.
Non der Sekanntmachnng detross<«e« Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
s.) alle Bastfasern im Stroh und in rohem, ganz oder teil¬

weise gebleichtem, kremiertem oder gefärbtem Zustande.
Als Bastfasern im Sinne dieser Bekanntmachung sind an¬

zusehen:
Jute , Flachs, Ramie, europäischer Hanf (außereuropäischer

Hanf, wie Manilahanf, Sisalhanf oder die indischen Hanf¬
arten, Neuseelandflachs und andere Seilerfasern), sowie alle
bei der Bearbeitung entstehenden Wergarten und Abfälle.

I.
*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬

tausend Mark wird bestraft:1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä¬

digt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderes Ver-
äußerungs- oder Erwerbsgeschäst über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
II.

Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu iechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bcftiaft, auch können Vorräte, die
verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgcschriebencn Lagerbücher ein¬
zurichten und zu führen unterläßt.

Wer fahrläsiig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis dreitausend Mark oder
im Unvtrmögcnsfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebencn Lagerdücher cinzunchteu
und zu führen unterläßt.



b) Erzeugnisse aus Bastfasern.
Nicht betroffen werden diejenigen Mengen von Bastfasern

oder Erzeugnissen auS ihnen , welche nach dem 25. Mai 1915
aus dem Reichsausland (nicht Zollausland ) nachweislich einge¬
führt sind (vgl . § 7 ). Die von der deutschen Heeresmacht be¬
setzten Gebiete gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Be¬
kanntmachung . Doch werden die in der Zeit vom 25. Mai 1915
bis 1. Sptember 1915 aus Belgien eingeführten Bastfasern von
der Bekanntmachung nicht betroffen.

§ 2.
Keschia,naK « e.

Beschlagnahmt werden hiermit:
») die in § 1» bezeichneten Bastfasern mit Ausnahme des

Bastfaserstrohes und der Abfälle;
b) die fadenartigen Halb - und Fertigerzeugnisse aus Bastfasern,

wie Garne , Zwirne , Seilfäden;
e) alle nach Maßgabe des 8 4, Nr . 2 auf Vorrat fertigge¬

stellten Halb - und Fertigerzeugnisse aus Bastfasern.
8 3-

Allgemeine Nekardritnngoerlanbnis.
1. Das Bleichen und Färben roher Garne in den Nummern

bis 28 engl , einschließlich bleibt erlaubt.
2 . Ferner bleibt erlaubt:

a) die Herstellung von Garnen , die nachweislich zur Anfer¬
tigung von Nähgarnen bezw. Nähzwirnen bestimmt sind.

Werden Garne für die Verarbeitung zu Nähgarnen bzw.
Nähzwirnen vom Hersteller abgegeben, so hat der Abnehmer
schriftlich zu versichern, daß das Garn zu Nähgarn bezw.
Nähzwirn verarbeitet werden soll. Diese Versicherung ist
von dem Hersteller als Nachweis über die Abgabe des
Garnes aufzubewahren.

d) die Herstellung von Seilerwaren in den handwerksmäßig
Jeführten Betrieben,soweit sie zur Aufarbeitung der am 15.lugust 1915 in dem betreffenden Betriebe vorhanden ge¬
wesenen Bastfasern oder Halberzeugnisse erfolgt,

e) die Verarbeitung des zehnten Teiles des am jeweiligen
Monatsersten vorhandenen Vorrates von folgenden Seiler¬
fasern zu Seilerwaren:

Manila brown , Manila daet , Manila strings , Zaman-
doque, Mexice fair average und geringer,

d) die Herstellung von Garnen und ihre Weiterverarbeitung
zu Fertigerzeugnissen , wenn Rohstoff Verwendung findet,
welcher zu 10 vom Hundert aus beschlagnahmten Rohstof¬
fen und im übrigen aus einer Mischung von gerissenen
Lastfaserlumpen , gerissenen gebrauchten Seilerwaren , Faden¬
abfällen , Kardenabfällen , Papier oder zu 15 vom Hundert
aus beschlagnahmten Rohstoffen und zu 85 vom Hundert
nur aus Papier besteht.

e) die Herstellung von Geweben aus Rohgarn feiner als
Leinengarn Nr . 44 engl , oder aus ganz oder teilweise ge¬
bleichtem oder gefärbtem Garn feiner als Leinengarn Nr.
29 engl Garne , welche nur gekocht sind, gelten nicht als
gebleicht.

f) die Verarbeitung der bei Inkrafttreten dieser Bekanntma¬
chung auf Kettbäumen befindlichen Garne ohne Rücksicht
auf die aus ihnen anzufertigende Ware . Hierbei kann
Schußgarn beliebiger Nummer verwendet werden.

8 4-
3perarbeitnng «erlattbiti « nut  für - riegobrbarf.
1. Die Verarbeitung und Verwendung von Bastfasern

mit Ausnahme der Herstellung von Garnen feiner als Leinengarn
Nr . 28 engl . *) ist erlaubt , soweit sie zur Erfüllung von unmit¬
telbaren oder mittelbaren Aufträgen der Heeres - und Marine¬
behörden dienen . (Kriegslieferungen .)

•) Garne feiner als Leinengarn Nr. 28 engl , werden auf Antrag durch
die Leinengarn -Abrechnungsstelle Aktiengesellschaft, Berlin W 56 , Schinkelplatz
1—4 zugeteilt.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung einer Kriegs¬
lieferung ist zu führen Für jeden mittelbaren oder unmittel¬
baren Auftrag auf eine Kriegslieserung muß sich der Hersteller
der Halb - oder Fertigerzeugnisse vor der Anfertigung von
Kriegslieferungen aus beschlagnahmten Beständen im Besitz eines
ordnungsmäßig ausgefüllten und von der auftraggebenden Behörde
unterschriebenen amtlichen Belegscheines für Erzeugnisse aus
Bastfasern befinden . Vordrucke für diese Belegscheine sind bei
dem Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Koni-
glich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin , SW 48, Verlängerte
Hedemannstraße 11, erhältlich.

2. Auch ohne einen Auftrag auf Kriegslieferunqen dürfenEalb-und Fertigerzeugnisse für Kriegsbedarf aus Bastfasern ausorrat nach Maßgabe der folgenden Vorschriften hergestellt
werden:

a) Zu Garnen nicht feiner als Leinengarn Nr. 28 engl, und
zu Seilerwaren für Kriegsbedarf dürfen Bastfasern in einem
Umfange verarbeitet werden , der 20 Gewichtsteilen vom
Hundert jedes einzelnen am 1 . Dezember 1915 vorhandenen
Bestandes an gleichartigen Bastfasern gleichkommt.

Bei der Berechnung der Gesamtmenge der vorhanden
gewesenen Bestände an Bastfasern sind in Abzug zu brin¬
gen die Mengen der nach dem 25. Mai 1915 aus den,
Ausland eingeführten Rohstoffe und die Mengen der gemäß
8 3 Nr . 2, o bezeichneten Rohstoffe und Nr . 2, d angeführten
Abfälle.

Personen , deren Vorrat am 1. Dezember 1915 geringer
war als l /n  des im Jahre 1913 verarbeiteten Rohstoff¬
gewichtes, dürfen Garn nicht feiner als Leinengarn Nr . 28
engl, und Seilerwaren für Kriegsbedarf uneingeschränkt
auf Vorrat arbeiten.

Bei der Feststellung der Bestände sind als Faserstroh
vorhandene Vorräte nur mit ' /s ihres Gewichtes in Rech¬
nung zu stellen.

b) Zu Geweben für Kriegsbedarf dürfen Bastfasergarne in
einem Umfange verarbeitet werden, der 25 Gewichtsteilen
vom Hundert der Bastfasergarnbestände vom 1. Dezember
1915 glcichkommt.

Bei Berechnung der Gesamtmenge der Bastfasergarnbe¬
stände vom 1. Dezember 1915 ist die Menge der nach dem
25. Mai 1915 aus dem Ausland eingeführten Garne und
Zwirne nicht zu berücksichtigen.
Die auf Vorrat hergestellten Garne und Gewebe müssen

getrennt von den übrigen Beständen gelagert werden . Es ist
über sie ein Lagerbuch zu führen , aus welchem die Menge sowie
jede Aenderung und Verwendung dieser Vorräte ersichtlich sein
muß.

Als Rohstoff - bzw. Garnvorrat gelten die nicht in Bear¬
beitung genommenen Mengen . Aus Lager befindliche gehechelt!
Fasern und Wergarten sind Rohstoffbestände im Sinne diese;
Paragraphen ; ferner sind als Vorrat alle diejenigen Halb - oder
Fertigerzeugnisse anzusehen, welche die Herstellungsmaschinen
(Webstuhl , Spinnstuhl , Seilschlagnlaschinen und andere ) verlassen
haben.

8 5.
$terattßerttttg«rrlanbtti * der Sastfaserrohftoffe.
Trotz der Beschlagnahme ist die unmittelbare Veräußerung

und Lieferung von Bastfaserrohskdffen an Bastfaserspinnereien
und -seilereien zulässig. Eine Veräußerung oder Lieferung ar
andere Personen ist nur zulässig, wenn diese einen schriftlicher
Auftrag einer Bastfaserspinnerei oder -seilerei zur Beschaffung
von Bastfaserrohstoffen vorweisen.

8 6.
Ueräntzernngoerlanbnio für Kaftfasererrengniffe.

Trotz der Beschlagnahme ist gestattet:
a) die Veräußerung und Lieferung der gemäß § 2 Absatz 1

bezeichneten fadenartigen Erzeugnisse, wie Garne , Zwirne
Seilfäden , unbeschränkt;

d) die Auslieferung der gemäß 8 4 Nr . 2 hergestellten Erzeug¬
nisse nur zur Erfüllung eines Auftrages auf Kriegsliefer¬
ungen (§ 4 Nr . 1) .

8 7.
Auotanscherlanbttis.

Gegen die nach § 1 letzter Absatz von der Beschlagnahm«
nicht betroffenen Rohstoffe oder Halberzeugnisse kann dieselbe
Menge beschlagnahmter gleichartiger Rohstoffe bzw. Halberzeug¬
nisse auSgetauscht werden., §8>

Anonahmen
Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können durch die

Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums in Berlin bewilligt werden . Schriftliche , mit eingehen¬
der Begründung versehene Anträge sind an das Kgl . Preußisch«
Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion W. III,
Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstraße 9 |10, einzureichen.

8 9-
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1915 in Kraft
Mit dem Inkrafttreten der Bekanntmachung werden dir

Anordnungen der Bekanntmachungen , betreffend Herstellungsver¬
bot für Erzeugnisse auS Saiifafern Nr . W. I. 455 [7. 15. K. R . A
aufgehoben *) .

*) Anmerkung. Es wird darauf hingewiesen , daß die Einzelbeschlag¬
nahmen oon Jute und Juteerzengnissen durch diese Bekanntmachung nich
aufgehoben werden.

fraabfart a. W.. ben 23. Dezember 1915.
$teUwertr . • rorralkommanb « . 18 . ArmeekorPO.

ZZeschtuß.
Der Plannachirag II in der KousoiidanonSsache von Neu»

kirchen wird für vollstreckbar erklärt.
Dillenbnrg , den 18. Dezember 1915.

Mer Kürrigliche Kommissar für die Güterkonsotidatio«
Kraft besondere« Anftrageo:

Heilung, Oberlanbmefser.
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